
ITI.C. AUSWANDERUNG UND ZEITWANDERUNG

Während für den Zeitwanderer wie für den Soldaten weitgehend von einer auf die
Satisfaktion im Ausgangsterritorium — als Vergangenheits- und Zukunftsraum —

gerichteten Zeitperspektive gesprochen werden kann, reflektiert der Auswanderer
auf ein Zukunftsterritorium: eine ,neue Heimat'.

Unter Auswanderung wird das freiwillige Verlasser der Heimat unter dem Ent-
schluf einer dauernden oder zumindest làngeren Ansiedlung in einem neuen Terri-
torium verstanden49?. Auswanderung ist also nicht nur von der Zeit- und Saison-
wanderung zu unterscheiden, sondern ebenso von Flucht, Vertreibung und Depor-
tation.

I. DIE STAATLICH UND KOMMUNALPOLITISCH GEHANDHABTE

ZWANGSAUSWANDERUNG DER ARMEN UND »UNEHRLICHEN«

Bei einer Zwangsauswanderung als »Mittel zur Verminderung der vorhandenen
Volkszahl«, wie sie Robert Mohl 1832 in seiner »Polizei-Wissenschaft« anivisert4?!,
handelt es sich bereits um Deportation, selbst wenn weitgehende Unterstützung des
Staates bei der Neuansiedlung eingeplant ist. Gerade diese Handhabung einer
staatlichen Politik — es handelt sich bei den Auszusiedelnden im Plan Mohls um

die »armen, verdienstlosen, ungebildeten Massen«, über die das Los entscheiden
sollte — wobei die in der Rekrutierung gehandhabte Stellvertreter-Móglichkeit
erwähnt wird —, wirft ein grelles Licht auf die menschlichen Konsequenzen einer
derartigen Zwangsauswanderung. Diese Menschen sind ihrem Territorium als
Aktions- und Identifikationsraum nicht entwachsen, sondern sie sind nur dem
Schutz ihres Territoriums entfallen.

Zwar ist diese Form von staatlich geregelter Zwangsauswanderung zur Beseiti-
gung des Pauperismus nie in diesem umfassenden Maße durchgeführt worden, aber
als kommunalpolitische Mafinahme war sie durchaus existent und wurde besonders
in den goer Jahren des 9. Jahrhunderts praktiziert, wofür sich nicht nur die
Gemeinden4?? sondern auch die Auswanderervereine einsetzten: »Gerade das Pro-
letariat in Stadt und Land, wenn nicht durch kluge Gemeindevorstände auf Ge-
meindekosten nach Amerika verschifft, [ist] zurückgeblieben«, heißt es in dem
Antrag des »Nationalvereins für deutsche Auswanderung und Kolonisierung zu
Frankfurt a. M.« vom 13. 12. 1848493. Der Gemeinde Rottweil wird in den perio-
disch von den Deutschen Gesellschaften in Amerika herausgegebenen Schriften ein

490 Vgl. Zeegers, Aus- und Einwanderung. 1957, Sp. 745.
491 Mohl, Polizei-Wissenschaft I. 1832, S. 126 ff.
492 So hatten bereits 1833 die Stadtrite und Ortsvorstánde einiger hessischer Orte in
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Nationalvereins vgl. Mandel, Auswandererorganisationen. 1922, S. 775 ff. speziell S.
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